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 Veröffentlicht am 06.06.1956

Norm

ZPO §237 Abs4

Rechtssatz

Wenn zwischen den Streitteilen zuerst eine actio confessoria anhängig war, die aber von den Klägern unter Verzicht

auf den Anspruch zurückgezogen wurde, so muß die daraufhin von den damaligen Beklagten angestrengte actio

negatoria Erfolg haben.
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